
A N M E L D E S C H E I N 
zum Besuch der Oberstufe einer weiterführenden allgemeinbildenden Schule 

 
I. Personalien 

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers 
 
             
                                    

Staatsangehörigkeit 

E-Mail-Adresse 
 
 
 

Straße, PLZ, Wohnort 
 
 
 

Geburtsort 
 
 
 

Geburtsdatum Religionszugehörigkeit 

Name, Vorname der/des Erziehungsberechtigten 
 
 
E-Mail-Adresse 
 
 

Telefon Anschrift 
 

Erziehungsberechtigungsnachweis (bei * Nachweis erforderlich) 

 beide                  nur Mutter*            nur Vater*       sonstige*:____________________            

bisher besuchte Schulen 
 
 
 
 

Klasse(n) von - bis 

 

Die vorwiegend gesprochene Sprache in der Familie ist          deutsch             eine andere Sprache:________________ 

Die Schülerin/der Schüler wurde in Deutschland geboren        ja                     nein/Geburtsland des Kindes: _______     

 Nur falls nein: Ihr Kind ist  vor         während            nach   

  der Grundschulzeit nach Deutschland gezogen? 

Sind die Eltern in Deutschland geboren?         ja, beide           ein Elternteil                 beide nicht 

                                                                                                                      Geburtsland der Mutter: ________________ 

                                                                                                                      Geburtsland des Vaters: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Soweit bei der Anmeldung Schüler- oder Elterndaten neu erhoben werden, beruht die Datenerhebung auf § 120 Schulgesetz 
NW) 
 
 
 

Wichtiger Hinweis: 
Die Schülerfahrtkosten werden vom Schulträger grundsätzlich nur übernommen, wenn die Anmeldung mit dem Erstwunsch an 
der nächstgelegenen Schule der gewählten Schulform erfolgt und die Entfernung zu dieser Schule mehr als 5,0 km beträgt (s. 
§ 5 der VO zur Ausführung des § 97 des Schulgesetzes). Bei Anmeldung an einer nicht nächstgelegenen Schule wird ein 
Anspruch auf Übernahme der Schülerfahrtkosten auch nicht dadurch begründet, dass ein Geschwister- oder Nachbarkind 
bereits diese Schule besucht. Ein unterschiedliches Kursangebot in der Oberstufe begründet keinen eigenen Schultyp, d. h. 
auch wenn z. B. nur eine Schule ein bestimmtes Kursangebot unterbreitet, ist diese Schule nicht automatisch als 
nächstgelegene Schule im Sinne der Schülerfahrkosten anzusehen. 
 
 
 
Mülheim an der Ruhr, den __________________                                        __________________________________________ 
        (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


